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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Welche Standorte sind für die Durchführung des 

internationalen Reitturniers der Global Champions Tour 

vom 28. bis 30. Juli 2017 geeignet?  

 

Zu 1.: Berlin verfügt über mehrere potenzielle Stand-

orte, die grundsätzlich für die Durchführung dieses hoch-

karätigen Reitturniers geeignet sind. Hierzu findet mit 

dem Veranstalter ein intensiver Austausch statt. Letztlich 

ist es aber die Bewertung und Entscheidung des Veran-

stalters, welcher geeignete Standort (Infrastruktur, Größe, 

Umfeld, etc.) auch für ihn und seine Sponsoren den eige-

nen Ansprüchen an Attraktivität entspricht. Vorstellbar 

wäre die Durchführung dieses Turniers grundsätzlich zum 

Beispiel auf dem Maifeld, auf dem Olympischen Platz 

oder im Sommergarten der Messe Berlin, um nur einige 

Orte zu nennen. 

 

 

2. Wie steht der Senat in diesem Zusammenhang zum 

Standort Brandenburger Tor?  

 

Zu 2.: Das Nationaldenkmal Brandenburger Tor ist 

zweifelfrei das Wahrzeichen Berlins mit der höchsten 

Symbolkraft und entsprechend als Kulisse für Veranstal-

tungen begehrt. Dennoch wird es auch künftig nicht mög-

lich sein, jedem Veranstalter seinem Wunsch nach Aus-

tragung des von ihm geplanten Events vor dieser Kulisse, 

nicht zuletzt aus Gründen der Sicherheit und der Ver-

kehrslenkung, entsprechen zu können. Die Gesamtanzahl 

an Sperrtagen der Straßen rund um das Brandenburger 

Tor, insbesondere der Straße des 17. Juni, muss auf ein 

verträgliches Maß beschränkt bleiben. In 2017 finden mit 

dem Evangelischen Kirchtag, dem Internationalen Deut-

schen Turnfest und den anderen traditionellen Veranstal-

tungen, wie dem Berlin Marathon, dem Deutschlandfest, 

dem Christopher Street Day und den zusätzlichen De-

monstrationen und Staatsbesuchen bereits eine Vielzahl 

von Veranstaltungen statt, die belegen, dass dieser Be-

reich hoch belastet ist und bereits jetzt zu erheblicher 

Kritik mit Blick auf die Genehmigungsbehörden führen.  

3. Wie ist der aktuelle Stand der Kommunikation mit 

den Organisatoren des Reitturniers?  

 

Zu 3.: Es findet ein intensiver Austausch mit dem 

Veranstalter statt, um gemeinsam eine Lösung für einen 

attraktiven Veranstaltungsort des Reitturniers zu finden. 

 

 

4. Welchen Stellenwert haben große Sportevents mit 

internationaler Strahlkraft allgemein für den Senat? 

 

Zu 4.: Berlin bietet exzellente infrastrukturelle Vo-

raussetzungen für hochkarätige Veranstaltungen. Diese 

Sportevents besitzen größte Kommunikationswirkung, 

sind ein relevanter Wirtschaftsfaktor und sind ein hervor-

ragendes Marketinginstrument für eine klare Profilierung 

der Sportmetropole Berlin gerade auch für den Touris-

mus. Die Strahlkraft der Sportmetropole soll auch weiter-

hin für die Akquisition hochkaratiger Sportevents genutzt 

werden. 

 

 

5. Anhand welcher Kriterien wird über die Zulassung 

von Sportgroßveranstaltungen entschieden?  

 

Zu 5.: Der Senat entscheidet nicht über eine Zulassung 

von Sportgroßveranstaltungen. Sofern ein Veranstalter 

eine für seine Sportart geeignete Veranstaltungsstätte 

gefunden hat, folgt eine vertragliche Regelung zur Verga-

be der Sportstätte zwischen Eigentümer bzw. Betreiber 

und Veranstalter. Im Falle der beabsichtigten Nutzung 

öffentlichen Straßenraums ist vom Veranstalter eine Er-

laubnis und Ausnahmegenehmigung für die Durchfüh-

rung einer Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund 

gemäß §§ 29 Abs. 2 und 44 Abs. 1 u. 3 der Straßenver-

kehrsordnung und Sondernutzung nach § 13 Berliner 

Straßengesetz durch die zuständige Genehmigungsbehör-

de Verkehrslenkung Berlin bzw. der unteren Straßenver-

kehrsbehörden der Bezirke einzuholen. 
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6. Wie unterstützt der Senat die Organisatoren von 

Sportgroßveranstaltungen bei der Ermittlung von geeigne-

ten Standorten für die Durchführung der Events?  

 

Zu 6.: Auf Anfrage der Organisatoren von Sportgroß-

veranstaltungen unterstützt der Senat die Organisatoren 

bei der Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten bzw. -

stätten und stellt Kontakt zu den jeweils zuständigen 

Betreibern, Straßenbaulastträgern oder den zu beteiligen-

den Genehmigungsbehörden bzw. Behörden und Organi-

sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) her. Der Senat 

berät die Organisatoren in Belangen des Antragsverfah-

rens und innerhalb der Genehmigungsprozesse.  

 

 

Berlin, den 08. Februar 2017 

 

 

In Vertretung 

 

Christian Gaebler 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Feb. 2017) 

 


